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NiM abonnir, sich Z. îl. Scbê m Bern, mid bn» 'X7'O « Das Abanntinent für ?S >?uniniern oder für ein Vier»
»Neu Postämtern. 2 tctmhr ist iu Bern 4 Fr. und auM Bern vosticey

5 Zruiiken.

Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

Samstag, den ;o August 1800. Zweytes Quartal. Den 12 Fruktidor VIII.

Vo llzieh u ng srath.
Beschluß vom 27. August.

Der Vollziehungsrath,'erwägend, daß alle helvcti-

schen Cantone nach dem gleichen Gesetze ihre Fonds,
Einkünften und Besitzungen an die Republik abgetrc-

ten haben, daß die in Folge dieses Gesetzes, von dem

Canton Waldstettcn geschehene Ueberlassungen unter die

unwichtigsten gehören, obschon er am vorzüglichsten von

dem Staate zu unterstützen war;

Erwägend, daß die ehemaligen Obrigkeiten der de-

wokratischen Cantone bey Auflegung der Steuern, zu.

gleich auf jene Lokalausgaben Rücksicht nahmen, welche

sie bestreiken wollten;

Erwägend, daß in Helvetien keine Begünstigungen

und Ausnahmen gegen die Verfassung in die allgemeine

Ordnung grundsätzlich aufgenommen werden dürfen;

beschließt:

1. Der Canton Waldstätten kann in Rücksicht ans

LokalauSgabcn nach keinem andern Maßstabe be-

Handell werden, als die Allgemeinheit der Can-

tone.

A. So oft es aber um eine Beschwerde zu thun ist,

welche aufeiner dem Staat abgetretenen Besitzung,

namentlich und rechtlich haftete, wird die Verwal-
tnngskammcr die Anzeige hievou an das Finanz-

Ministerium machen.

Der Präsident des Vollziehungsraths,

Frischin g.

Im Namen des Volljiehungsraths, der Gen. Secr.

Mousson.

Der Commandant, die Offiziers, Unteroffi-
ziers und Jäger der vier ersten Compa-
gnien des ersten Bataillons leichter In-
fanterie, an den Vollz. Rath der helve-
tischen einen und untheilbaren Republik.

Lugano, am l?. August.

Bürger Vollziehungsräthe!

Gerettet ist das arme Vaterland da» so viel und
so schwer gelitten. Sein Untergang war nahe^-un»
alle braven Schweizer trugen Trauer in ihrem Her»
zen. — Wir Soldaten thaten immer unsre Pflicht,
litten alles Ungmiach des Krieges mit Geduld, un»
scheuten nicht den Tod ums Vaterland; doch wenig
halfen unsre Opfer. '

Nun wurde ;,„s von dem Bürger Kriegsminister die
glückliche Aenderung in der Regierung angezeigt, un»
neues Leben belebte unsere kranke Hoffnung. Redliche
Männer find an die Spitze des Volkes gestellt; Man-
ner, deren Weisheit und Tugend in Helvetien gcach-
tct sind. Der siebente August hat Euch zu Rettern
des Schweizcrlandes auserkohren; werdet eS!Wir
huldigen Euch. Wir haben zwar nur wenig Euch
anzubieten, unsere Waffen, unser Blut; aber wen»

Ihr solche bedürft, so gedenket unser, und Ihr wer-
det uns allzeit bereit finden, für das Wohl unsers Vlt«
terlandes zu siegen oder zu sterben.

Es lebe unsere helvetische Republik! ES lebest unsre

Voll;. Räthe! Es leben unsre Gesetzgeber!

Schwejzergruß und Ehrfurcht!

Fellmann, Iâger;S chei deker, Korporal;
Frey, Sergeant; B e n t z, Unterlieutenant;
Rellstab, Lieutenant; Meyer, Haupt-
mann; Rüttim a nn, Commandant.



— 448 "
Gesetzgebender Rath/ 28. August.

Präsident: Lülhy.

Finsler im Namen der Staatsökonomie - Cöip-
mißicm berichtet über chic Gesetze vom ic>. und lg.
Juli, die Zölle im C. Luzeru betreffend, und räth

^

zu ihrer Rücknahme. Der Bericht wird für ; Tage

auf den Canzlcylisch gelegt.

Carrard im Namen der Criminalgesetzg. Com-

mchion berichtet über eine Zuschrift des Cantonsgcricht

Oberland, die sich auf das Gesetz, so die Tortur
adfchasl bezieht und anfrägt: wie die Criminalrichlcr
sich zu benehmen haben, wenn ein Angeklagter durch-

ags verweigert zu antworten. Die Commißion hält
-nicht für rathfgm, ein allgemeines Gesetz hierüber nun

zy gebe», da man im Begriff stehe einen neuen Cri-
lninalprozeßgang einzuführen: sie thut dagegen folgen-
den Vorschlag:

Auf die Zuschrift des Cantonsgcrichts vom Ober-
land vom i z. August —

In Erwägung, daß das Gesetz vom 2;. Juki i8°o,
welches alte Arten von Tortur abschast, den Zweck

hat, aus der peinlichen Rechtswege alle durch kör-

P.erliche Schmerzen erpreßte Geständnisse zu verbannen;

In Erwägung, daß dieses Gesetz nicht kann aus-

gelegt werden, als wollte es den Ungehorsam des

Perhasteten begünstigen, der sich weigern würde auf
die Fragen zu antworten, welche der Richter an ihn
stellt, um sich so der gegen das Verbrechen verhängten

Strafe zu entziehen;

In Erwägung, dass bey einem solchen Fall das

Gesetz keineswegs dem Richter verbietet, die Verhaft
tung des Angeklagten zu verlängern ihn in engere

Verwahrung zu nehmen und selbst seine Nahrung auf
Brod und Wasser herunter zu setzen,

hat der gesetzgebende Rath beschlossen:

Die Bittschrift des Canlsnsgcrichts Oberland dem

Vollziehungsrath mitzutheilen und denselben einzu-

laden., diesem Gericht nach Anleitung der obigen
Erwägungsgn'mde Aufklärung über seine Bemer-
klingen zu geben.

Der Räch beschließt, in Form einer Bot.
fch a fl, den Vorschlag der Commißion an den Vollz.
Ralh gelangen zu lassen.

Der Vollz. Rath übersendet die Verzeichnisse der

Aationaigüter in den Cantonen Argau, Baden,
Basel, Bern Freybnrg, Leman, Oberland, Schaft
Hausen, Solothmii, Wêstàlten, Wallis und Zürich,

welche zufolg des Besitzes vsm 10. April verkauft ww.
den sollen, um die den öffentlichen Beamten schulti-
gen Rückstände zu tilgen und ladet die Gesttzgcburg
ein, den wirklichen Verkauf derselben zu bewillige».—
Die Verweisung an die Finanzcommißion wird be,

schloffen; sie soll längstens in 4 Wochen berichte».
Der Vollz. Rath berichtet, daß er über den

setzesvorschlag, der den Saalinspektoren des gesezg. A.
einen Credit von 2000 Fr. eröffnet, nichts zu bemcrkm

habe. Der Gcsetzeövorschlag wird hierauf zum Gestz
erhoben.

Das gleiche geschieht in Rücksicht auf den Gesetz-

Vorschlag, der dem obersten Gerichtshof für seine

Canzley einen Credit von 2000 Fr. eröffnet.

Auf das Begehren des Vollz. Raths wird ihm säe

seine Canzley ein Credit von 2000 Fr. eröffnet.

M u r e t im Namen der Petitionencommißion be-

richtet über folgende Bittschriften:
Die Gemeindskammer und Munizipalität von Ve-

vey machen Bemerkungen über die Gcmcinds,
Verwaltungen. Die Verweisung an die Polizcy-
commißion wird beschlossen.

Eine zweyte Bittschrift von den gleichen Behörden
von V e v e y, verlangt die Herstellung der eh,
mal, gen Bü r g errecht sverhâ l tn i sse. Die
Verweisung an die Consiilutivnscommißion wird be-

schloffen.

Eine dritte Bittschrift der gleichen Behörden von

V e v e y, verlangt Herstellung der Zehn den und
Boden zinse oder vollständige Entschädigung dafür.

Die Verweisung an die Finanzcommißiön wird be-

schloffen.

Die Gemeinden von Faoug und Donative
im Canton Frey burg verlangen einige Modifik«,
tivncn in dem Gesetz über Loskauf der Weid-
rechte. Die Verweisung an die Finanzoommrßion
wird beschlossen.

Abr. Reymond, Wirth von W i fl i s,bm r <p,

verlangt Bezahlung von Lieferungen, die er zu Anfang
der Revolution an lemanische Trupven, auf Bons eincs^

Comite zu Wiffisbn'g hin, gemacht hat. Der Rath
kann darüber nicht eintreten.

Verschiedene Bürger der Gemeinde St. Denis
C. Freybnrg, verlangen einige Aufschlüsse über das

Gesetz, das den Blutzug' aufhebt. Die Verwei-
sung an die Civilgesctzg. Commißion wird beschlossen.

Die Munizipalität von M o»<e e verlangt Vollzie,
hung. des Wunizipalgcsctzes in einer Klagfache, die sse



gegen einen, Militärcommandanten führt. Die Ver.
Weisung an die Vollziehung wird beschlossen.

Marcacci im Namen der gleichen Commißion
räch die Billschrist eines Geistlichen aus dem Camou

Bel!inzona, der Entschädigung wegen Verlornen Zehn,

den und um Unterstützung bittet,- an die Vollziehung

zu weisen. Angenommen.

Finster im Namen der Finanzcommißivn legt

folgenden Vorschlag einer Botschaft an den Vollz.
Rath in Betreff eines im August -799 geschlossenen

Fouragc - Lieferung - Tractates vor :

» B- Vollz. Räche. Unter den unentschiedenen Ge-

schästen der vorigen Gesetzgebung fand sich auch eine

Botschaft des ehmaligen Direktoriums v. 19. Old 9?,
in welcher dasslbe Rcchenjchaft über einen Tractat
giebt, den der B. Robert, Reg. Commissar der helv.

Regierung boy der franz. Donauarmcc mit dem B.
Mathieu Faviers, Coium. Ord. en chef bey besagter

Armee, für eine moiratliche Lieferung von 70,000
Centner Heu abgeschlossen hat, und in weicher es zu-

gleich anzeigt, daß es diesen Tractat gutgeheissen und

die Erfüllung desselben in stimm Namen einer Gesell-

schaft von Privatunternehmern aufgetragen hat."

„ Wir finden B. V. R-, daß die vorige Gesttzge-

bung sich in einem Dccrel vom Weinmonat 1799
vorbehalten über den crineldlen Tractat zu entscheiden,

folg ich denselben zu imlersuchen und daß sie ihn zu

diesem Ende hin einer besondern Commißion über-

wiesen die aber nicht rapportirt Halle. Ehe wir
nu» über die gänzliche Beseitigung dieses Geschäfts

eines Beschluß fassen können, wünschen wir von euch

B. V. N, zu vernehmen: ob dicstr Tracial und alle

davon herrührenden Verpachtungen und Abrechnungen
gänzlich geendigt seyen, oder ob noch irgend eine ge-

sttzsche Bestimmung nothwendig und nützlich seyn könne.

Wir staden Euch ein, uns darüber ball möglichst Be-
richt einzusenden, damit der gcsttzg. Rath je nach

Befinden entweder das Geschäft als beendigt bey Seile
legen vder einen endlichen Entscheid darüber nehmen
könne. "

Der Antrag der Commißion wird angenommen.
-Fin s ter im Namen der gleichen Eommißion legt

folgenden Bericht vor, der für z Tage auf den Canz-

leytisch gelegt wird:
Die aufgelösten gesetzgebenden Räthe hatten durch

ein Decrct vom 9. Just, den VovzichungSansschuZ
«usgefodert, die Gründe anzugeben, warum -die in
Betreff der Posten erlassene Gesetze vom 1. Sept. und

re. Nov. 98, bisher nicht vollzogen mordest seyen?
Der Vollzichungsausfchiiß antwortet auf diese Auffo»
derung in einer ausführlichen Botschaft vom r8- Juni
und erklärt in derselben,, daß sogleich nach Erschei--

nung des Gesetzes vom a.,Sept. 98, eine Centralab-
ministration errichtet worden, welche die Polizey über
alle Postämter in Helvetien übernahm und verwaltete,
die Einkünfte aller diestr Etablissements zu Handen des

Swats bezog, und wirklich durch eine von ihr einge»
führte vvrtreßiche Ordnung, durch strenge Aussicht miV
Thätigkeit äusserst wichtige Verbesserungen zu Stande
gebracht hat. Der Vollziehungsausschuß zeigt ferner
mir überwiegenden Gründen, daß es ihm unmöglich
gewesen, in der tt nschassung des Postwesens weiter
zu gehen, und die gänzliche Einschmelzung alter Po«
stcn in ein einziges Vcrwattiingssystem wirklich vorzu-
nehmen w il : i. der Pachtcontract der B. Fischer erst

mit dem I. 1808 zu Ende lauft, und jede frühere
Aufhebung desslbin, die Pächter.zu Entschädignngs»
sober ungcn berechtigen würbe die -eben so beträchtlich
seyn müßten, als ihre Unternehmung selbst ausgedehnt
und kostspielig ist; 2. weil die Pächter i» Besitz ver.
fchicdcncr nützlicher, von ihnen selbst unter ihrem eige»

nen Namen und für ihre Rechnung geschlossenen Trak-
taten mit fremden Postämtern und Regierungen find,,
die ihnen der Staat entweder um den wahre» Werth)
abkaufen vder auf alle Vortheile derselben gä »glich
verzicht thun mußte; well,dir der Postimtornchimnig.
zugehörigen-, und ihr liiientdrhrlrchen Gera-Hschasten?
Häuser und Vorräthe eine Summe ausmachen, derew
Zahlung den, Siaat allzusthwer gefallen wäre.

Der Vvllziehungsansjchuß glaubt desntthen daß die
erwähnte gaazüchc Zusammenjchmelzung aller Postâ
ter Helreiiens in eine einzige Verwaltung nicht cher
statt finden könne, bis der Staat Geld oder Credit
genug hat, um die Ankaufs - und EinrichlungskosteM
der Unternchmung zu brstretten, und bis die Wieder--
Herstellung des Friedens, zugleich auch die Fortdauer
der bestehenden Postverhältmsse mit -den benachbarten!
Staate» sichern kann.

Eure Staalsökonomie -Comn!ißjon, B. GestWbosj-
hat sich nach genauer Prüfung gänzlich überzeugt, daK
sich gegen die Gründe des Voltzichimgsausschusses nichts
einwenden läßt. Sie bemerkt Ahnen daß der Staat
einen Fond von wenigstens 1,-00,000 Fr. bedürfte, uns
alle, von dem Postregale unzertrennliche» Bedürfnisse
Traktaten und Nutzungen an stch zu kaufen, und â
epfoberliche Einrichtungen -WestmäßigstreKn zu ÄNMlh,
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-ìind daß, wenn der Staat auch nbcr eine solche Summe
dispeniren könnte^ es dennoch höchst unklug wäre, eine

solche Unternehmung gerade in demjenigen Augenblik
dem Staat ganz aufzuladen, in welchen, der Ertrag
derselben durch die gehemmte Communikation und die

Verminderung der Handels und Privat - Corresponde»;

auf seiner niedrigsten Stuffe stehet, und wo sehr leicht
der Faden aller noch bestehenden Verkommnisse mildem
Ausland durch Entfernung derer, die sie geschlossen

haben, vcrlohren gehen, und ein Theil dieses wichti.
gen Verwaltungszweigs an Fremde übergehen könnte.

Ans diesen Hauptgründen, und aus mehrern andern

minder wichtigen, aber eben so wesentliche» Gründen,

mit deren Hcrzählung Eure Cvmmißivn Euch nicht er-

müden will, trägt sie Euch beiliegenden Gesetzes - Ent.
tvuvf vor:

Der gesetzgebende Rath — nach angehörter Bot.
schast des Vollz. Ausschusses v. 18. Juni, in welcher

derselbe anträgt, die völlige Execution des Gesetzes

über die Verwaltung der helvetischen Posten v. 15.
Mov, y8 biS zum Frieden zu verschieben lind nach reifer
Erdaurung aller Gründe, welche der Vollz. Ausschuß

zu Gunsten seines Vorschlags angeführt hat,
b e s ch l i e ß t:

i. Die völlige Execution des Gesetzes v. 1?. Nov. 98
und folglich die gänzliche Emichmclzung der helve-

tischen Posten in ein einziges Verwalumgssvstem
und die Einführung eines allgemeinen Tarifs, soll

bis nach Abfchliessung des Contmcntalfrieber.s auf-
geschoben bleiben,

s. Die vollziehende Gewalt soll indessen fortfahren,
die sirengste Aufsicht über die verpachteten sowohl

als über die verwalteten Postämter ausüben zu

lassen.

Bay im Namen der Petitionencommißion berichtet

über folgende Bittschriften:
Der gewesene Landschreibcr Beroldingen von

Lauis, schildert unterm 24. Aug. 1800 seine höchst

dürstige Lage; er macht in Folge des Versprechens

der beschwornen Constitution Anspruch auf eine ihn

für seine Verlorne Landschreiberstelle entschädigende Pen-
sion und bittet einsweilen um Unterstützung. Die
Verweisung an die Vollziehung wird beschlossen.

Die Autoritäten des Distrikts Diessenhofen
bitten unterm 21. Aug. wiederholt um Entscheidung,
welchem Canton sie angehören sollen; der gröste Theil
der Einwohner wünscht nach dem Vorgeben der Pe-

titivn Pein C. Schafhause» einverleibt zu wexdcu.

î Der Rath erklärt, auf das vorhandene Gesetz begrün,
del, nicht eintreten zu können.

Der Munizipalitätssecrctär Aepli von Fällan-
den C. Zürich, beschwert sich über die Betreibung
zweyer Iahrzinse an einer Bodcngülte für die I. 9z
und 99 à r!>ilon von zusammen -i Gulden, und be.
Häupter zufolg der bestehenden Gesetze nicht mehr als
i2 Gulden zu erstalten schuldig zu seyn. Um den
Bctreibungsprozcß zu hemmen, wünscht der Pet nt
Entscheidung des Streites durch die Gesetzgebung. Auf
die Richlerlichkcil der Sache begründet, erklärt der
Rath nicht eintreten zu können.

Nachtrag zur Sitzung v. -s. August.
Ans die Anzeige der B. Saal-Aufseher, daß de

Berechnung der Forderungen der gewesenen Repräsin.
tauten noch immer nicht geschlossen werden könne, weil
verschiedene derselben uncrachtet der crgangenen schrist.'
lichen Aufforderung ihre Abwesenheiten nicht bestimt
angegeben haben, begwältigt und beauftragt der ge.
sctzgebenve Ralh seine Saalaufseher, nochmals au
die betreffenden Repräsentanten zu schreiben: daß sie

bestimt die Zahl ihrer Abwesenheitstage seit dem ;ten
April ,799 schriftlich anzeigen sollen, daß ihnen hic.
für eine Zeit von 14 Tagen vom Empfang dieses
Schreibens anberaumt sey, und daß die allfällige Aus.
bleibung einer Antwort, als eine Vcrzichclcistnng auif
ihr rückständiges Gehalt werde angesehen, und als Ge»
schenk zu Handen der Nation angenommen werde».

Am Aug. war keine Sitzung.

Grosser Rath, 4. Juli.
(Fortsetzung.)

Ackermann beharret, weil laut der Constitution
keine Grenzen mehr in der Republik sind.

Cu fror stimmt auch für eine Commißion, wN
aber diese in ihrer Arbeit nicht übertreiben, sonder?»

ihr mehr als 24 Stunden Zeit lassen.

Rellstab stimmt Ackermann bey und wi'inschd>
daß die Luxusabgaben desto eifriger bezogen werden.

Su ter will sogleich entsprechen.

Der Grundsatz der Aufhebung dieses ZollS wired
anerkannt und die Abfassung des Beschlusses hierüber
an eine aus den B. Näf, Oesch und Schlu p p,
bestehende Commißion gewiesen.

(Die Forts, folgt.)
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